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VON MONAT ZU MONAT

Die allgemeine Wehrpflicht

1. Einleitung

Verschiedene Erscheinungen und Entwicklungstendenzen der jüngsten Zeit haben in den

letzten Jahren die Diskussion um die allgemeine Wehrpflicht neu aufleben lassen. Unter
ganz verschiedenen Gesichtspunkten ist dabei die Frage aufgeworfen worden, ob es

angesichts der wesentlich veränderten modernen Verhältnisse nicht geboten wäre, den

Begriff der allgemeinen Wehrpflicht neu zu überdenken, und die aus dem letzten Jahr-
hundert stammenden, relativ eng begrenzten Auffassungen über die Wehrpflicht auszu-
dehnen auf die Anforderungen des modernen totalen Krieges. Namentlich waren es drei
Erscheinungen, die Anlass dazu gegeben haben, dass wir uns über Bedeutung und Trag-
weite sowie über die Daseinsberechtigung unserer hergebrachten schweizerischen Wehr-
pflicht unter den Bedingungen der modernen Zeit haben Rechenschalt geben müssen.

a) Anlässlich der jüngsten Armeereform zeigte sich die Notwendigkeit einer Neruh-
sefz/mg r/er MwzcchesKWe, um einerseits durch die Freigabe bestimmter Jahrgänge von
Wehrpflichtigen der Wirtschaft und dem Zivilschutz vermehrte Kräfte zuzuführen, und
anderseits durch die Verjüngung der Armee deren Beweglichkeit zu steigern. Dabei
stellte sich einmal die Frage, wie weit bei dieser Befreiung vornehmlich älterer Jahr-
gänge gegangen werden dürfe, ohne den Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht zu ver-
letzen. Zum zweiten war zu untersuchen, ob sich eine vermehrte Freigabe auch jüngerer
und jüngster Wehrpflichtiger auf dem Weg über eine Anpassung der Rekrutierungsvor-
Schriften mit diesem Verfassungsgrundsatz, vereinbaren liesse.

b) Anlässlich der gesetzlichen Verankerung der ZAerzsf/ewfzzwgcr/ zw Z/Wsc/Wz wurde
die Frage aufgeworfen, ob dieser Dienst den Dienstleistungen in der Armee gleichgestellt
werden könnte, so dass die Erfüllung des Zivilschutzdienstes als eine neue Form der Wehr-

Pflichterfüllung anerkannt würde. Diese Frage ist darum bedeutsam, weil eine solche

Anerkennung dazu führen müsste, dass die in den Zivilschutzorganisationen Dienst
leistenden Männer keinen Militärpflichtersatz entrichten müssten, da sie ihrer Wehr-
pflicht Genüge getan haben.

c) Schliesslich sind in der letzten Zeit vermehrte Bestrebungen bestimmter Kreise unseres
Volkes festzustellen, die jenen Wehrpflichtigen entgegenkommen möchten, die aus echter

religiöser oder ethischer Überzeugung heraus den Wehrdienst in der Armee nicht glauben
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